
Attest von Teleclinic
Beitrag von „kodi“ vom 27. Juni 2025 09:31

Zitat von Christiane25

Der Arbeitgeber kann nicht willkürlich entscheiden. Für Beamte gibt es
allgemeingültige Regeln und nicht jeder Schulleiter kann seine eigene Regeln
aufstellen.

Mir geht es um die Rechtslage und die Vorgaben für eine elektronische
Krankschreibung.

Hast du doch schon im 4. Beitrag erläutert bekommen.

Die AUs prüft auch nicht die SL sondern die personalaktenführende Stelle in der
Bezirksregierung (Schulamt bei GS/HS).

Würdest du bei mir die Teleklinik-AU einreichen, würde die AU sofort dort landen.

Die elektronische Krankschreibung ist übrigens etwas anderes und betrifft derzeit nur
gesetzlich Versicherte. Auch die wird von der personalaktenführenden Stelle abgerufen und
geprüft.
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